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3. Zu clon Anordnungen Mr. 1 und Mr. 2 über Diskotnek-1veranstaltungon

Zur vorbougondon und wirksamen Verhinderung dec Mißbrauchs 
von Diskothokveranstaltungcn zur Ausübung eines feindlich- 
negativen Einflusses auf Gugcndliche, sind die Potenzen der 
vorgenannten Anordnungen zu erschließen. Zu den auf der 
Grundlage der Anordnung Mr. 1 und Mr. 2 über üiskothokvoran- 
staltungen faßbaren Erscheinungsformen des subversiven Miß
brauchs gehören da3

- Abspielen von Tonträgern mit feindlich-negativen Texten
%

- Abspielen von Musiktitoln, durch die auf der Grundlage von 
Assoziationen feindlich-negative Wirkungen ausgolöst worden

- Ermöglichen des Auftritts von Teilnehmern mit eigenen Lie
dern oder anderen Darbietungen mit gegen dio staatliche 
Ordnung gerichteter Aussage

- Vorhalten des Schallplattonuntorhaltcrs, durch das gogon 
die öffontlicho Ordnung gerichtete Aktivitäten ausgelÖ3t 
werden.

Die Anwendung dor genannten Anordnungen setzt voraus, daß es 
sich bei dor Diskothckvoranstaltung um eine öffontliche Tanz- 
und Untcrhaltungsveranstaltung handelt, die unabhängig davon, 
ob finanzielle Forderungen für den Eintritt erhoben worden 
oder nicht, durch einen unbestimmten Persononkrois besucht 
werden kann und die durch einen Schallplattonuntorhaltor unter 
Einsatz von Tonträgern sowie durcli dio Vereinigung techni
scher Musikwiodergabo, »Vortdarbietungcn und weitoror künstle
rischer Mittel gestaltet wird (j 2 (1) der Anordnung Nr. 1). 1

1 Anordnung Mr. 1 über Diskothekveronstaltungen - Diskothek- 
ordnung - vom 15. 03. 1073, G31. II Mr. 3, 3. 401 i. d. F. 
der Anordnung Mr. 2 vom 24. 05. 1576 GDI. INr. 21, S. 309
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